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Geschiftsiibergabe

Am 1. Oktober 1967 haben die Gebrider
Erich und Louis Egli die Buchdruckerei
Anton Moos Ubernommen. Es ist mir ein
grosses Bediirfnis, mich beim Frauen-
stimmrechtsverein Ziirich fiir die langjah-
rige Treue, auch nach dem Tode meines
lieben Mannes — trotz allen Schwierig-
keiten, die ich zu bestehen hatte — mich
herzlich zu bedanken.

Es fallt mir nicht leicht, von einem Wir-
kungskreis Abschied zu nehmen, mit dem
wir soviele Jahre verbunden waren. Meine
Nachfolger, die Gebruder Egli, werden
dank ihrer beruflichen Erfahrung fir eine
einwandfreie Bedienung unserer Kund-
schaft besorgt sein und werden sich um
Ihr Zutrauen bemihen. Ich wiinsche ihnen
einen verheissungsvollen Start und Erfolg
in ihrem Bemiihen um gute Qualitatsar-
beit.

Gertrude Moos

Zu den eidgenodssischen
Erneuerungswahlen am
28. und 29. Oktober 1967

Das Welschland prasentiert drei Kandi-
datinnen fir den Standerat:

Isabelle de Dardel, Journalistin, seit 1960
Gemeinderatin von Pully, seit 1966 Kan-
tonsratin, Mitglied der Sozialistischen
Partei Lausanne;

Antoinette Stauffer, Flirsorgerin, Gemein-
deratin von Lausanne seit 1962, Kantons-
ratin seit 1966, Mitglied der Partei der
Arbeit, Lausanne;
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Geschaftsiibernahme

Seit vier Wochen fuhren wir die Buch-
druckerei des Hr. Anton Moos sel. unter
dem Namen Buchdruckerei AG HGngg.
Der neue Name hat noch nicht den Klang
der alteingesessenen Vorgangerin. Doch
wir alle, die Zwillingsbrider Erich und
Louis Egli und unsere Frauen, werden sich
bemuhen mit jungen ldeen und terminge-
rechter Lieferung den Winschen unserer
Kundschaft zu entsprechen. Wir sind Uber-
zeugt, dies wird uns gelingen: dank viel
gutem Willen und vorallem mit den we-
sentlich verbesserten Produktionseinrich-
tungen.

Das fortschrittliche Gedankengut «Die
Staatsbilirgerin» haben wir fir Sie ver-
sucht, dem Inhalt enisprechend zu «ver-
packen» und hoffen, dass Sie so lhre be-
rechtigten Forderungen und Ziele rascher
erreichen werden.

Wir danken fir das uns Ubertragene Ver-
trauen vielmals

Pia und Erich Egli, Rita und Louis Egli

Emma Kammacher, Anwaltin Kantonsratin
seit 1961 (sie prasidierte den Genfer Kan-
tonsrat 1965 mit Auszeichnung), Mitglied
der Sozialistischen Partei, Genf.

Dass Frauen in der Vereinigten Bundes-
versammlung zugelassen werden, hat der
Bundesrat auf die «Kleine Anfrage» des
konservativchristlichsozialen Basler Natio-
nalrates Breitenmoser wie folgt festgehal-
ten «Die Bundesverfassung enthalt keine
Bestimmung, die eine Einschrankung ver-
fugt oder so auszulegen ware, als ob
weibliche Mitglieder des Standerates nur
in den gesonderten, aber nicht in den ge-
meinschaftlichen Verhandlungen der eidg.



Rate — der vereinigten Bundesversamm-
lung — mitwirken koénnten.»

Eine «Frau Standerat bzw. Standeratin»
ist demnach in der Bundesversammlung
aktionsfahig. Da die Mitglieder des Stan-
derates nach kantonalem Recht gewahlt
werden, sind seit Einflihrung des Frauen-
stimmrechts weibliche Kandidaten aus
den Kantonen Waadt, Neuenburg, Genf

Neuer Anlauf
fur das Frauenstimmrecht
im Kanton Luzern

An der Sitzung des Luzerner Grossen
Rates vom 18. Sepetmber, begriindete Dr.
Hans Rudolf Meyer, Stadtprdsident von
Luzern, eine Motion fir die Einfiihrung
des integralen Frauenstimm- und -wahl-
rechts in kantonalen Angelegenheiten.
Mit grosser Mehrheit stimmte das Plenum
dieser Motion zu.

Damit hat die Luzerner Regierung den
Auftrag erhalten, dem Grossen Rat und
dem Volk eine entsprechende Verfas-
sungsrevision vorzulegen. Eine gleichlau-
tende Motion seitens des Landesrings
wurde ebenfalls erheblich erklart.

Justizdirektor Dr. Anton Muheim gab al-
lerdings zu bedenken, dass der Kanton
Luzern bisher nicht sehr frauenstimm-
rechtsfreundlich gewesen sei. Die eidge-
nossische Vorlage von 1959 war mit 38 000
Nein gegen nur 13 000 Ja verworfen wor-
den. Die luzernischen Gegner der dama-
ligen Vorlage fanden, man sollte das
Frauenstimmrecht nicht von oben, son-
dern von unten, also von den Gemeinden
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und Basel-Stadt im «Stockli» des Bundes-
hauses «einzugsberechtigt».

Hoffentlich machen die welschen Stimm-
blirgerinnen von ihrem kantonalen Stimm-
recht regen Gebrauch! Mit der ersten
Frau im Standerat besteht fur 1971 die
Chance, dass die ersten weiblichen Kan-
didaten fur den Nationalrat um Stimmen
werben konnen.

her einfihren. Deshalb legte der Regie-
rungsrat ein Jahr spater eine Verfassungs-
bestimmung vor, welche die Gemeinden
ermachtigt hatte, das beschriankie oder
totale Frauenstimmrecht einzufiihren. Aber
auch diese Vorlage wurde in der Volks-
abstimmung mit annahernd gleichen Stim-
menzahlen verworfen.

Obwoh! die Regierung die Motionen ent-
gegennehmen wollte, gab der Justizdirek-
tor jedoch kund, dass die stufenweise Ein-
fuhrung des Frauenstimmrechis mogli-
cherweise erfolgreicher ware. So bdten
gerade die neuen Synodalriate der katho-
lischen und der evangelisch-reformierten
Kirche eine hervorragende Gelegenheit,
wieder einen Schritt nadher zum Frauen-
stimmrecht zu tun. Deshalb nahm die Re-
gierung auch eine christlichsoziale Motion
besonders gern entgegen, welche die
Moglichkeit der Aufnahme von Frauen in
Zivil- und Strafgerichte schaffen wollte.

Gegen die drei Frauenstimmrechts-Motio-
nen wandte sich einzig ein Vertreter der
konservativen Landschaft. Unter stirmi-
scher Heiterkeit tat er kund, dass es sich
bei den Befurworterinnen des Frauen-
stimmrechts um «ausgesprochene Herr-
schernaturen» handle, «mit denen ich
nicht verheiratet sein mochte».



	Zu den eidgenössischen Erneuerungswahlen am 28. und 29. Oktober 1967

